
Amtliche Bekanntmachung Nr. 05/2019 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 

Bebauungsplan III/80 "SO Kirchrather Straße/Lörschpülgen" 

Beschluss der Aufhebung des Aufstellungsverfahrens 
 
 
Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Herzogenrath hat in seiner Sitzung am 
27.11.2018 beschlossen, das Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes III/80 
“SO Kirchrather Straße/Lörschpülgen“ aufzuheben. Das Verfahren wird somit nicht 
weitergeführt.  
 
Die räumliche Abgrenzung des Geltungsbereiches ist kartografisch bestimmt und der 
zeichnerischen Darstellung des Plangebietes zu entnehmen. 
 
Der Beschluss zur Einstellung des Verfahrens wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
 
 
Herzogenrath, den 29.01.2019 
 
 
(Christoph von den Driesch)  

Bürgermeister 
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Stadt Herzogenrath

Bebauungsplan III/80 "SO Kirchrather Straße/Lörschpülgen"

Räumlicher Geltungsbereich

Auszug aus der Deutschen Grundkarte, ohne Maßstab




